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Forschungsdatenzentrum

Datenaufnahmevertrag

zwischen

Titel Vorname Name
Institutszugehorigkeit
Stral3e

PLZ Ort

- nachfolgend: datengebende Stelle -

und

Institut zur Qualitatsentwicklung im Bildungswesemy(lQ Q
- Wissenschaftliche Einrichtung der Lander an der ldt-Un itat zu Berlin - e. V.
Unter den Linden 6

10099 Berlin

Ausfuihrende Abteilung: 0
Forschungsdatenzentkum (FD
vertreten durch:

Frau Prof. Dr. Petra Stanat (wissenschaftlicher Vorstand)

Frau Dr. Anne Jostkleigrewe-Paulus (kaufmannischer Vorstand)

- nachfolgend: FDZ -
wird in Hinblick auf die im Anhang Datenbasis genannten Datenbestande

- Vertragsgegenstand, Datenbasis -

folgender Datenaufnahmevertrag mit der Vertragsnummer/ -bezeichnung:
FDZ-1QB_Akronym_JJMM-TT_Bereitstellung

geschlossen:

Humboldt-Universitat zu Berlin Telefon +49 30 2093 46500 K “ ‘
Institut zur Qualitatsentwicklung im Bildungswesen igboffice@igb.hu-berlin.de KULTUSMINISTER
Unter den Linden 6, 10099 Berlin www.igb.hu-berlin.de KONFERENZ



Lisa Pegelow
Hinweis: In der Regel sind Vertragsparteien neben dem FDZ die Wissenschaftler*innen, die die Daten erhoben haben und damit natürliche Personen mit Institutsanschrift, die im Rahmen ihrer eigenen wissenschaftlichen Tätigkeit gehandelt haben (Artikel 5 Absatz 3 GG). In diesem Fall stehen den Wissenschaftler*innen die Rechte an den Datenbeständen zu. 
Manchmal sind Rechteinhaber und damit auch Vertragspartei die Universitäten oder Forschungseinrichtungen, die die Wissenschaftler*innen beschäftigen und in deren Auftrag die Wissenschaftler*innen tätig waren. In diesem Fall stehen der Anstellungskörperschaft der Wissenschaftler*innen die Rechte zu. Die datengebende Partei sollte dies vorab klären.


Praambel

Das Institut zur Qualitatsentwicklung im Bildungswesen - wissenschaftliche Einrichtung der
Lander an der Humboldt-Universitat zu Berlin - e. V. (IQB) ist ein wissenschaftliches Institut, das
die Lander in der Bundesrepublik Deutschland bei der Qualitatsentwicklung und
Qualitatssicherung im allgemeinbildenden Schulsystem unterstiitzt. Am IQB ist das
Forschungsdatenzentrum (FDZ) eingerichtet. Das FDZ am IQB archiviert die Datensatze von
Bildungsstudien in Deutschland. Ziel und Zweck dieser Tatigkeit ist die umfassende
Dokumentation und langfristige Archivierung von Primardaten aus der padagogisch-
psychologischen Forschung mit Leistungsdaten sowie die Bereitstellung der Datensatze fiir
wissenschaftliche Nutzungszwecke.

Das FDZ am IQB ist Betriebspartner im Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB) und
kooperiert mit diesem. Im VerbundFDB arbeiten einschlagige, nationale Einrichtungen aus dem
Bereich der Bildungsforschung gemeinsam daran, Forschungsdaten fir die empirische
Bildungsforschung bereitzustellen. Forschende finden beim VerbundFDB die Moglichkeit,
selbstgenerierte Daten zu archivieren und Forschungsdaten zur Nachnutzung aufzufinden.

Die datengebende Stelle hatim Rahmen eines Forschungsvorhi@benskorschungsdaten erhoben
und liberldsst diese und die dazugehorigen Materialien dem FDZ af'1QB,zum Zwecke der
wissenschaftlichen Nachnutzung durch andere Wissenséhaftlerfinnens

Die Grundsatze der Deutschen Forschungsgemeinsehaft (BEG) zux Sicherung guter
wissenschaftlicher Praxis in ihrer jeweils geltenden Fassung werden als allgemein akzeptierte
Grundhaltung von allen Beteiligten anerkaant.
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§ 1 Vertragsgegenstand und Hauptpflichten

1) Vermittlung von Nachnutzungen

Das FDZ verpflichtet sich, die Datenbasis gemal} den nachfolgenden Bestimmungen zu speichern
und Dritten fir die Nachnutzung (nachfolgend: Datennutzende) nach ihrem Ermessen im Rahmen
der Bestimmungen dieses Vertrages zuganglich zu machen. Das FDZ macht die Datenbasis den
Datennutzenden {iber angemessene Datenzugangswege gemal} §2 Absatz 4 verfligbar.

2) Uberlassung der Datenbasis

Die datengebende Stelle verpflichtet sich, dem FDZ die Datenbasis, die im Anhang Datenbasis
naher bezeichnet ist, zu iberlassen und ihm die Nutzungsrechte gemaR § 2 einzuraumen, der
Anhang Datenbasis ist Vertragsbestandteil. Die Uberlassung erfolgt in der im Anhang
Dateniiberlassung beschriebenen Vorgehensweise, der Anhang Datentiiberlassung ist
Vertragsbestanteil.

3) Entgelt gemal} Kostenmodell

Beide Vertragsparteien tragen ihre jeweiligen Kosten des Vertrages undseiner Durchfiihrung
selbst. Die Uberlassung der Daten findet unentgeltlich statt.

§ 2 Zweckbestimmung

1) Das FDZ verarbeitet die Datenbasis, um Nachnutzungen derselben zu ermdglichen und an
Dritte zu vermitteln.
2) Das FDZ darf die Datenbasis Dritten zu folgendef'Zwecken zur Verfligung stellen:

+ zu wissenschaftlichen Zweckeny das heidt Forschung und Lehre

3) Das FDZ wird berechtigt, Ausschnittéider Datenbasis oder besonders aufbereitete Versionen
der Datenbasis einer uneingeschranktemOffentlichkeit zuganglich zu machen (public use).

4) Das spezifische Zugriffskonzept, das heilit, welche Dateien in welcher Form wie zuganglich
gemacht werden, witd,zu'€inem spateren Zeitpunkt nach Prifung der Unterlagen zwischen
den Vertragsparteien einvernehmlich abgestimmt.

5) DasFDZ verarbeitet die Datenbasis dartiber hinaus zur Langzeitarchivierung.

§ 3 Rechteeinraumung/Nutzungsberechtigung

1) Die datengebende Stelle raumt dem FDZ eine unbestimmte Anzahl einfacher (nicht exklusiver),
raumlich unbeschrankter Nutzungsrechte an der Datenbasis ein. Die Dauer der Nutzungsrechte
ergibt sich aus § 5 dieses Vertrages. Durch die Nutzungsrechtseinraumung erhalt das FDZ
folgende Befugnisse:

a. Das FDZ wird berechtigt, die Datenbasis systematisch digital zu archivieren (zu
vervielfaltigen) und fiir den Zweck der langfristigen physischen Sicherung und weiterer
Auswertungen aufzubereiten und in diesem Zuge zu bearbeiten. Dabei kann das FDZ
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Lisa Pegelow
Hinweis: In dieser Bestimmung geht es um die Beschreibung des Vertragsgegenstands: die Überlassung der Datenbasis durch die datengebende Stelle an das FDZ zur Weitergabe an Dritte zur Nachnutzung.

Lisa Pegelow
Hinweis: In diesem Paragrafen werden die Hauptpflichten der Vertragsparteien bestimmt. Dies sind die Überlassung der Datenbasis durch die datengebende Stelle an das FDZ und die Weitergabe der Datenbasis durch das FDZ an Dritte zur Nachnutzung.


alle Mallnahmen, technischen Mittel, Formate und Methoden anwenden, die es nach
eigenem Ermessen fiir sachdienlich halt.

b. Das FDZ wird berechtigt, die Datenbasis Dritten fiir die oben in § 2 Absatz 1 genannten
Zwecke zu liberlassen (zu verbreiten und/oder zuganglich zu machen) und ihnen deren
Nutzungin ursprunglicher und/oder bearbeiteter Form zu diesen Zwecken zu
gestatten. Uber die Nutzung durch Dritte schlieRt das FDZ mit diesen Vertrage.

c. Mitder Ubernahme der Datenbasis erwirbt das FDZ das Recht, diese unter Wahrung der
vereinbarten Schutzniveaus mit weiteren Daten zu verkniipfen und an Dritte
weiterzugeben.

d. Sofern die vorliegende Datenbasis mit anderen Datenbestanden verknipfbar ist, die an
unterschiedlichen Forschungsdatenzentren im Rahmen des VerbundFDB archiviert
werden, ist es diesen erlaubt, diese unter Wahrung der vereinbarten Schutzniveaus
und der jeweiligen Nutzungsbedingungen zu verkniipfen und hierzu, falls erforderlich,
Daten untereinander zu {ibermitteln.

Absatz 1 gilt unabhangig davon, ob die Datenbasis urheberrechtlichém oder einem sonstigen
rechtlichen Schutz unterliegt. Besteht an der Datenbasis kein Schutzrecht, versteht sich die
Rechteeinrdumung als Nutzungsgestattung nach den Regeln.dieses Vertrages.

Durch die Rechteeinraumung wird die datengebende Stelle'in keiner Weise beschrankt, die
Datenbasis anderweitig selbst zu nutzen oder Dyittenzur Nutzung zuliiberlassen, soweit in
diesem Vertrag nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart {31,_‘ |

§ 4 Metadaten und Dokumentationen

1)

Das FDZ ist befugt, die Datensatze anhand von'Metadaten in geeigneter Form, vorzugsweise in
elektronischen Datenbanken, zu dokumentieren wnd diese Metadaten allgemein 6ffentlich
zuganglich zu machen. AlstMetadaten werdenialle Daten zur Beschreibung der Datenbasis
verstanden (z. B. Projekttitel; Projektbeteiligte, Fragestellungen, Forderer, Forschungsdesign,
Methoden der Datenerhebung, Erhebungsinstrumente).

Unter Metadaten werdemzudem Abstracts, Studienbeschreibungen und andere der
Dokumentation dienende Texteverstanden.

Die Metadaten werden von der datengebenden Stelle bereitgestellt; dariiber hinaus darf auch
das FDZ unter freier Wahl seiner Mittel aus der Datenbasis und den von der datengebenden
Stelle libermittelten Informationen weitere Metadaten generieren. Das FDZ kann Metadaten
nach eigenem Ermessen anpassen und bearbeiten, sofern dies erforderlich ist, um Konformitat
mit den eigenen Standards herzustellen.

Die Metadaten werden unter der folgenden Lizenz 6ffentlich zuganglich gemacht: Creative
Commons CCO Universal, in der jeweils aktuellen Version
(https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en).
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https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Lisa Pegelow
Hinweis: Die verwendeten Begriffe „zu verbreiten und/oder zugänglich machen“ verweisen auf die im Urheberrecht verwendete Terminologie.

Lisa Pegelow
Hinweis: Im Rahmen der sog. verteilten Archivierung bei FDZ im VerbundFDB kann es vorkommen, dass Teile einer zusammenhängenden Datenbasis an verschiedenen FDZ archiviert werden. Es soll die Möglichkeit erhalten bleiben, diese zu verknüpfen, um Datennutzenden die Nutzung der Gesamtdatenbasis zu ermöglichen.

Lisa Pegelow
Hinweis: Die Übergabe von Daten an ein FDZ schränkt die Nutzung durch den Datengebenden in keiner Weise ein. Dies wurde daher in § 4 Absatz (3) explizit festgehalten.


§ 5 Zustandekommen, Vertragslaufzeit und Rechtsnachfolge

1) Zustandekommen
Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung beider Vertragsparteien in Kraft.

2) Vertragslaufzeit und -beendigung/-kiindigung

a. DerVertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

b. Jede Vertragspartei hat jederzeit das Recht, den Vertrag mit einer Frist von 3 Monaten
zum Quartalsende unter Angabe von Griinden zu kiindigen.

c. BeiKindigung des Vertrages durch eine Vertragspartei wird die Datenbasis nach Ablauf
der wirksam werdenden Vertragsbeendigung vom FDZ nicht mehr fiir die Nachnutzung
an Dritte zuganglich gemacht.

d. Die Vertragsbeendigung hat keinen Einfluss auf bereits geschlossene Datennutzungs-
vertrage des FDZ mit Datennutzenden.

e. Das Recht zur auRerordentlichen Kiindigung bleibt den Vertragsparteien vorbehalten.

3) Nutzungsberechtigung nach Vertragsbeendigung durch Kiindigung

Nach Vertragsbeendigung darf das FDZ die Datenbasis fir die Dauer von0,Jahren nach der letzten
Datennutzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis speichermundzibdiesem besonderen
Zweck (der Priifung der guten wissenschaftlichen Praxis zum Beispiel durch Replikation) Dritten
zuganglich machen. Nach Ablauf der Nutzungsberechtigung wird dassFDZ die Datenbasis
datenschutzgerecht |6schen.

4) Rechtsnachfolge

a. Sollte die datengebende Stelle@ufgelost werden oder - im Falle einer natiirlichen
Person - versterben oder ist ein VVerbleib dérFdatengebenden Stelle nicht zu ermitteln,
wird das FDZ in Bezug auf'die Uiberlassene Datenbasis Rechtsnachfolger. Das gilt,
sofern die datengebende Stellemicht'ausdriicklich und fiir den Einzelfall eine andere
(natiirlichgieder juristische) Person bestimmt hat oder gesetzliche Bestimmungen dem
im Wege stehen.Die Pflichtemraus diesem Vertrag bestehen, sofern sie ihrem Wesen
nach anwendbansind, fiir das FDZ fort.

b. Das FDZ ist dazu berechtigt, die Daten im Falle seiner Auflosung an ein anderes
geeignetes Datenzentrum unter den gleichen Bedingungen weiterzugeben. Hierfir ist
keine separate Zustimmung der datengebenden Stelle nétig.

§ 6 Veroffentlichungen von Ergebnissen

1) Begriffsbestimmung

Als Veroffentlichungen im Sinne dieses Vertrages gelten alle Dokumente, die einer unbestimmten
Nutzergruppe zuganglich gemacht werden. Hierzu zahlen auch ,graue Literatur”, ,Working
Papers”, ,Preprints”, Veroffentlichungen in Repositorien und studentische Arbeiten, auch wenn
diese nur universitatsintern genutzt werden (Bachelor-, Master- oder Diplomarbeiten). Darliber
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Lisa Pegelow
Hinweis: Bestehende Verträge des FDZ mit Datennutzenden bleiben von einer Kündigung dieses Vertrages unberührt. Verlängerungen der Laufzeit bestehender Datennutzungsverträge zwischen FDZ und Datennutzenden sind nach Kündigung dieses Vertrages jedoch nicht mehr möglich.

Lisa Pegelow
Hinweis: Da die Vertragsbeendigung keinen Einfluss auf bereits geschlossene Datennutzungsverträge des FDZ mit Datennutzenden hat, dürfen Datennutzende die Daten entsprechend der Nutzungsdauer aus ihrem Datennutzungsvertrag nutzen; Verlängerungen der Nutzungsdauer sind jedoch ausgeschlossen. 


hinaus sind hiervon auch Prasentationsmaterialien erfasst, insbesondere wenn diese im Internet
verfligbar gemacht werden.

2) Zitation

Das FDZ verpflichtet Datennutzende, bei Veroffentlichungen, die auf der Datenbasis beruhen, diese
entsprechend den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis zu zitieren. Dabei sind neben der
Bezeichnung der Datenbasis und ihres Persistent Identifiers mindestens sowohl die Autor*innen
der Datenbasis als auch das FDZ gemaR der im Anhang Zitation beschriebenen Regelungen zu
nennen, der Anhang Zitation ist Vertragsbestandteil.

3) Registrierung des Datensatzes

Das FDZ wird die Registrierung eines DOl oder eines anderen Persistent Identifiers der
Datenbasis veranlassen und diesen der datengebenden Stelle auf Anfrage mitteilen.

§ 7 Pflichten zum Umgang mit Daten

1) Richtigkeit

a. Die datengebende Stelle verpflichtet sich, die Aufbereitung;Dekumentation und
Uberlassung der Datenbasis mit der tiblichen und @ngemessenenSorgfalt
durchzufiihren, libernimmt jedoch keine Gewahrleistufig fiir deren Fehlerfreiheit.

b. Beigravierenden Fehlern oder Mangeln denDatenbasis solldder datengebenden Stelle
eine angemessene Frist zur Beseitigung der Mangel eingeraumt werden. Wenn eine
Mangelbeseitigung nicht mehr zu enwarten ist, darfidas FDZ vom Vertrag zuriicktreten.

c. Diedatengebende Stelle hat personenbezogene Daten aus der Datenbasis zu
pseudonymisieren, zu berichtigen oder zu l6schen.

d. Unabhéangigdavon hat das FDZ persenenbezogene Daten der Datenbasis zu
berichtigen, zu l6Schen oder deren Verarbeitung einzuschranken, wenn der Weisung
des Verantwortlichen ein berechtigter Anspruch des Betroffenen aus Art. 16, 17 und 18
DSGVO zu@runde liegt:

2) Sicherheit der Datenverarbgitung

Das FDZ verpflichtet sich, stetsiein dem Risiko der Datenverarbeitung angemessenes Schutzniveau
einzuhalten. Dies geschieht durch Einhaltung der Technischen und organisatorischen MalRnahmen
(TOM) gemal3 DSGVO. Diese werden seitens des FDZ an den jeweiligen technischen Fortschritt
angepasst. Sofern ein konkreter Bedarfsfall besteht, haben alle Vertragsparteien auch eigenstandig
weitere MaRnahmen zur Sicherung zu ergreifen.

3) Speicherdauer und Loschpflicht

Die Speicherdauer richtet sich nach § 2 Absatz 5 dieses Vertrages. Die Loschpflicht wird gemaf
DSGVO vorgenommen, sofern Daten re-anonymisierbar bzw. re-pseudonymisierbar sind.

4) Beschrankung der Zugriffsberechtigten, Weiterlibermittlung
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Lisa Pegelow
Hinweis: Dieser Paragraf benennt die Pflichten im Umgang mit den Daten. Absatz 1 benennt Pflichten der datengebenden Stelle, die Absätze 2, 3, 4 und 5 benennen Pflichten der datennehmenden Stelle (=FDZ).


a.

Ein Zugriff auf die Datenbasis ist grundsatzlich nur fur vertraglich verpflichtete
Datennutzende gestattet.

Die Datennutzenden sind zu verpflichten, die Datenbasis und alle Kopien der
Datenbasis geheim zu halten. Dieses Datengeheimnis besteht auch nach dem Ende der
vereinbarten Nutzungsdauer fort.

5) Ubermittlungen in Drittstaaten

a.

Die Verarbeitung der Datenbasis ist in allen Mitgliedstaaten der Europdischen Union,
des Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) sowie allen Staaten, fiir die die Europaische
Kommission nach Art. 45 Absatz 1 DSGVO die Angemessenheit des Datenschutzniveaus
festgestellt hat, gestattet. Das FDZ trifft geeignete MalRnahmen, um den
Bestimmungen der DSGVO zu gentigen.

In Staaten, die liber kein angemessenes Schutzniveau verfiigen, darf nur tiber einen
geschitzten Fernrechenzugang auf die Datenbasis zugegriffen werden, der es nicht
ermoglicht, die Datenbasis herunterzuladen oder zu kopieren.

§ 8 Rechtegarantie und Haftung

1) Rechtegarantie

a.

Die datengebende Stelle garantiert, dass sie als Réchteinhaberinberechtigt ist, dem
FDZ die Nutzungsrechte, die fiir die durchydiesen Viertrag gestatteten Nutzungen
erforderlich sind, einzurdumen. Dariiber hinaus garantiért'sie, dass der
vertragsgegenstandlichen Nutzung dembatenbasis durch das FDZ und/oder Dritte und
deren Weitergabe an diese keine Rechte Dritter entgegenstehen.

VerstoRt die datengebende Stelle gegen'ihre Pflichten aus diesem Vertrag,
insbesondere die vorstehende Garantie, un@d'entsteht dem FDZ dadurch ein Schaden,
stellt die datengebende Stelle das FDZywon jeglichen Anspriichen Dritter frei, die diese
aufgrund eigener Rechte an den Daten und/oder wegen eines Verstol3es gegen
Datenschutzrecht gegenidas FDZ geltend machen.

Die Freistellungschlieit die'notwendigen Kosten der Rechtsverteidigung des FDZ und
die Geltendmachungven Schadensersatzanspriichen im Fall einer Zuwiderhandlung
gegen § 8 Absatz Illit a ein Satz 1 gilt nicht, wenn die Anspriiche Dritter auf Handlungen
des FDZ zuriickzufiihren sind, die liber die vertraglich vereinbarte Verwendung des
Vertragsgegenstands hinausgehen.

2) Haftung

a.

Die datengebende Stelle und das FDZ haften nicht fiir Verluste oder Schaden
irgendwelcher Artim Zusammenhang mit den Vertragsdaten oder mit
Schlussfolgerungen oder Empfehlungen, die in den libermittelten Daten enthalten sein
konnen.

Das FDZ und die datengebende Stelle haften nur flir vorsatzliches oder grob
fahrlassiges Handeln; die Haftung flir Folgeschaden ist ausgeschlossen.
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Lisa Pegelow
Hinweis: Buchstabe b. beinhaltet die sog. Freistellungsklausel. Da ein FDZ nicht sämtliche Umstände der Datenerstellung prüfen kann und/oder davon Kenntnis hat, müssen Datengebende gegenüber dem FDZ versichern, dass sie dazu berechtigt sind, die Daten an das FDZ zu übergeben. Der VerbundFDB und die beteiligten FDZ beraten Datengebende dahingehend und prüfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ob die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, die Daten zu übernehmen.

Lisa Pegelow
Hinweis: Zulässige Haftungsklauseln unterliegen einer ständigen Überprüfung durch die Rechtsprechung. Der vorstehende Absatz 2 entspricht den zulässigen Haftungsbegrenzungen nach der aktuellen Rechtsprechung des BGH.


c. Der Haftungsausschluss und die Haftungsbeschrankung gelten nicht bei Schaden aus
der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, bei Schaden aus der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten) sowie bei der
Haftung fiir zugesicherte Eigenschaften. Bei der Verletzung von Kardinalpflichten wird
die Haftung fiir leichte Fahrlassigkeit auf vorhersehbare Schaden beschrankt.

§ 9 Schriftform

1) Abschluss und Beendigung

Abschluss und Beendigung dieses Vertrags bedurfen der Schriftform.

2) Anderungen und/oder Erganzungen

Anderungen und/oder Erganzungen bediirfen der Schriftform.

§ 10 Teilunwirksamkeit

Sollten eine oder mehrere der Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so sind die
Vertragsparteien verpflichtet, diese unverziiglich im Wege der erganzenden schriftlichen

Vereinbarung durch eine solche Abrede zu ersetzen, die dem Sifn‘ufid Zweck der unwirksamen
Bestimmung am nachsten kommt. Die Wirksamkeit des Vertrages it Ubrigen bleibt unberiihrt.

§ 11 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

1) Eswird die Anwendung deutschen Rechts vereinbart.

2) Fir alle Streitigkeiten aus der Abwicklung diesesi/értragsverhaltnisses gilt der Sitz des FDZ als
Gerichtsstand, sofern die datengebendeStelle Kaufmann, juristische Person des 6ffentlichen
Rechts oder 6ffentlich-rechtliches,Sondervesmaogen ist.
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Lisa Pegelow
Im Prozess der Datenaufnahme durch das FDZ werden bestimmte Dinge erst nach Vertragsabschluss geregelt. Dazu gehört die Bestimmung von Sperrvermerken. Diese werden in Zusatzvereinbarungen zum Vertrag geregelt.


Institution der datengebenden Stelle

ORT, den Unterschrift datengebende Stelle

Stempel datengebende Stelle

N
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Institut zur Qualitdtsentwicklung im Bildungswesen e. V.

Berlin, den Prof. Dr. Petra Stanat (wissenschaftlicher Vorstand)
Berlin, den Dr. Anne Jostkleigrewe-Paulus (kaufmannischer Vorstand)
Stempel IQB

N
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Anhang Datenbasis

Titel der Studie inkl. Akronym:
Titel de inkl Akronym

Liste der zu libergebenden Daten

*

Das FDZ am IQB dokumentiert die von dem*der Datengeber*in erhaltenen Daten und erstellt ein
Dokument zur Datenaufbereitung, um darzulegen, was wie mit den Daten im Zuge der
Aufbereitung am FDZ am 1QB geschieht. Dieses Dokument wird mit dem*der Datengeber*in
abgestimmt und entsprechend angepasst.

>
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Anhang Dateniiberlassung

Der VerbundFDB bietet Forschenden die Moglichkeit, Forschungsdaten inkl. zugehoriger
Materialien als Datengebende an eine zentrale Stelle zu Gbermitteln. Insoweit wird der
VerbundFDB fiir die und im Interesse der Datengebenden tatig und unterstiitzt diese bei der
Archivierung und Bereitstellung der Forschungsdaten und dazugehorigen Materialien zum Zwecke
der Nachnutzung,.

Datengebende laden die Forschungsdaten inkl. dazugehoriger, begleitender Materialien nach
Kontaktaufnahme mit dem VerbundFDB und/oder dem FDZ (iber das Meldeportal des VerbundFDB
hoch, nachdem sie den Allgemeinen Geschaftsbedingungen des Verbund Forschungsdaten Bildung
zur Ubermittlung von Forschungsdaten (AGB) zugestimmt haben. Die Allgemeinen
Geschéftsbedingungen des VerbundFDB zur Ubermittlung von Forschungsdaten (AGB) zwischen
den Datengebenden und dem VerbundFDB, vertreten durch das DIPF, in der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses gliltigen Version (https://www.forschungsdaten-bildung.de/agb), sind demnach
Gegenstand des hier vorliegenden Datenaufnahmevertrags zwischenger datengebenden Stelle
und dem FDZ.

Das DIPF hostet den Server, auf dem die verschlisselten Forschungsdaten der Datengebenden
nach Upload ins Meldeportal des VerbundFDB liegen:Das FDZ ladt sichur weiteren Kuratierung
(d. h. zur archivarischen Betreuung der Daten, sicheren und geschutzten Aufbewahrung sowie zur
Bereitstellung der Daten flir Dritte) diese verschliisselte Datenbasis liber eine gesicherte
Verbindung auf eigene gesicherte Server des FDZyDigDatenbasis wird dort unter Verwendung
eines Decodier-Systems entschlisselt.

Bei eventuellen Widerspriichénzwischenden VerbundFDB-AGB und dem hier vorliegenden Vertrag
gehen die Regelungen dieses Vertrags vor.

Es gilt darliber hinaus die Verfahrensordpung des FDZ in ihrer jeweils geltenden
Fassung:
https://fdz.igb.hu-berlin.de/degéuments/2/2019-01-31_FDZ_Verfahrensordnung.pdf
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Anhang Zitation

Regeln

ohne sensible Daten: SUF Off-site
Wenn fiir die Analysen ausschlieflich SUFs Off-site verwendet wurden, ist die Datenversion wie
folgt zu zitieren:

Autor*innenreihenfolge (Veroffentlichungsdatum). Titel des Datenproduktes (Akronym) (Version
[Nr.]) [Datensatz]. Berlin: IQB - Institut zur Qualitatsentwicklung im Bildungswesen.
http://doi.org/10.5159/1QB_Akronym des Datenproduktes_SUF_Off-site_v[Nr.]

mit sensiblen Daten: SUF Remote
Wenn SUFs Remote fiir die Analysen oder einen Teil davon verwendet wurden, ist die Datenversion
wie folgt zu zitieren:

Autor*innenreihenfolge (Veroffentlichungsdatum). Titel des Datenproduktes (Akronym) (Version
[Nr.]) [Datensatz]. Berlin: IQB - Institut zur Qualitatsentwicklung im Bildungswesen.
http://doi.org/10.5159/1QB_Akronym des Datenproduktes_SUF_Remoteav[Nr.]

Beispiele

ohne sensible Daten

¢ Kasper, D., Beese, C., Scholz, L.A. & Schwippert, K€(2023). Trends'in International Mathematics
and Science Study 2019 (TIMSS 2019) (Versiond){Datensatz]. Berlin: IQB - Institut zur
Qualitatsentwicklung im Bildungswesen. http://deiiorg/10.5159/1QB TIMSS 2019 SUF_Off-

site_v4

¢ Kleinkorres, R., Ludewig, U., Loreaz, R. & MeElvany, N. (2025). Internationale Grundschul-Lese-
Untersuchung 2021 (IGLU 2021) (Version 1) [Datensatz]. Berlin: IQB - Institut zur
Qualitatsentwicklung im Bildungswesen.http://doi.org/10.5159/IQB _IGLU 2021 SUF Off-
site vl

mit sensiblen Daten

¢ Kasper, D., Beese, C., Scholz,L.A. & Schwippert, K. (2023). Trends in International Mathematics
and Science Study 2019 (TIMSS 2019) (Version 4) [Datensatz]. Berlin: IQB - Institut zur
Qualitatsentwicklung im Bildungswesen.
http://doi.org/10.5159/IQB_TIMSS 2019 SUF Remote v4

¢ Kleinkorres, R., Ludewig, U., Lorenz, R. & McElvany, N. (2025). Internationale Grundschul-Lese-
Untersuchung 2021 (IGLU 2021) (Version 1) [Datensatz]. Berlin: IQB - Institut zur
Qualitatsentwicklung im Bildungswesen.
http://doi.org/10.5159/IQB_IGLU 2021 SUF Remote vi
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